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Geleitwort
Diese Jubiläumsschrift zeigt, dass der Hauseigentümerverein Münchenstein seit 100 Jah ren
eine angesehene und geschätzte Organisation war und bis heute auch noch ist. Seit dem
Gründungsjahr 1895 hat der obgenannte Verein eine grosse Zahl von Hauseigentümern in
allen für sie wichtigen Fragen beraten und ihre Interessen gegen über Mietern und Behörden
vertreten, sowohl in der Ge mein   de wie auch - innerhalb des Kantonalverbandes - im Bund und
Kanton.

Interessenverbände sind in den vorgegebenen Strukturen unseres Gemeinwesens not wen  dig,
ja unumgänglich. Nur die Zusammenfassung gleicher und die Aus ein an der setzung mit anderen
Interessen ermöglichen letzten Endes Lösungen, wel che für die ganze Gemeinschaft sinnvoll
sind. Daneben erfüllt der Hauseigen tü mer verein eine wei tere für die ganze Öffent lichkeit
wichtige und tragende Funk  tion: Durch die Bera tung seiner Mitglieder in allen das
Hauseigentum be tref fen den Fragen werden viele Strei tigkeiten eliminiert und überflüssige
Umtriebe ver mieden.

In den letzten hundert Jahren hat sich die Welt rascher als je zuvor verändert. Die Cha  rak -
 teristik der Menschen ist zwar weitgehend gleich geblieben. Aber deren Zahl, Wis  sen,
Fähigkeit, Wohlstand, technische Möglichkeiten und die Umwelt ha ben sich grund  le gend
gewandelt. Der Hauseigentümerverein Münchenstein als Organisation hat diesen Wandel
hautnah miterlebt; seine Funktion und Tätigkeit entsprechend angepasst. Er hat sie in seinem
kleinen Bereich sogar mit gestaltet. Sonst könnte er nicht mit einer stolzen Mitgliederzahl sein
hundert jäh ri ges Be stehen feiern.

Ich gratuliere dem Hauseigentümerverein Münchenstein zu diesem Jubiläum und wünsche ihm
und allen seinen Mitgliedern auch für die Zukunft alles Gute.

Fritz Zweifel, Gemeindepräsiden       t 



Häuser an der Hauptstrasse in Münchenstein - Dorfpartie mit Trotte (links oben) -  ehemaliges Pfarrhaus
(links unten) und das spätgotische Haus von 1651, beide mit schön profilierten dreiteiligen Fenstern, an
den Hang des Schlossberges gelehnt. 
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PRÄSIDENTEN SEIT DER GRÜNDUNG

1895 - 1908 Otto Gisiger

1908 - 1914 Eduard Massmünster

1914 - 1919 keine Aktivitäten

1919 - 1931 Fritz Rätz

1931 - 1936 Wilhelm Blättler

1936 - 1955 Fritz Heiniger 

1955 - 1959 August Ebi

1959 - 1962 Ernst Graf

1962 - 1973 Max Schmassmann

1973 - 1978 Dr. Felix Stohler

seit      1978 Bernhard Gassenbauer

EHRENMITGLIEDER

Johann Beer

Werner Behrens

Arnold Gisiger

Fritz Rätz

Max Schmassmann

Arthur Stingelin

Rudolf Wagner

EHEMALIGE
KANTONALPRÄSIDENTEN

1923 - 1936  Arthur Stingelin
1938 - 1941  Fritz Heiniger ad interim 

DER VORSTAND IM JUBILÄUMSJAHR  

Bernhard Gassenbauer

Eugen Flückiger

Alfred J. Albert

Erna Löliger

Karl Schauffert

Albert Lorengo

Marcel Greiner

Renate Münster-Ruggaber

Fridolin Spaar

Hansjörg Steiner

100 Jahre HEV Münchenstein

Präsident

Vizepräsident

Kassier und Public Relations

Sekretariat

Aktuar

Rechtsauskunft und Beratung

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer
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Am 13. Oktober 1895 genehmigte die Generalversammlung des Hausbesitzer ver  eins Mün -
chenstein die nachstehend aus dem Protokollbuch originalgetreu wie    der    ge   ge benen Statuten:
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Über die Gründung und Anfänge des Haus- und Grundbesitzervereins Münchenstein

Laut Protokoll aus dem Jahre 1895 organisierten sich auf Einla dung des Ge  mein de rates und
des Haus- und Grundbesitzervereins Binningen die hiesigen Haus eigentümer zu einem
Hauseigentümer-Verband.

Zu dieser Gründung steht im Vorwort des Protokolls folgendes: "Die Hausbe sitzer von
Münchenstein-Neuewelt bilden unter sich einen Verband behufs gemein schaft licher Förderung
und Unterstützung ihrer Interessen und der Ordnung der Mietver hältnisse im Allgemeinen
sowie Verbesserung der Ord nung in der Ge meinde".

Dieser "Verband", angespornt durch den Haus- und Grundbesitzerverein Binnin gen, for derte
den Gemeinderat auf, den Verein baldmöglichst ins Leben zu rufen. Es wur de so dann eine
Kommission von drei Mitgliedern, bestehend aus H. Kumm ler, Ge mein de präsident, Otto
Gisiger und Friedrich Kapp bestellt, wel che die Aufgabe hatte, einer Einladung des Haus- und
Grundbesitzervereins Bin ningen Fol ge zu leis ten, um die näheren Verhältnisse zu prüfen.
Aufgrund der Statu ten von Bin ningen und Birsfelden wur den diejenigen für den neu zu grün -
denden "Haus besitzerverein Münchenstein" ent worfen. An der ersten Ver samm lung vom 6. No -
vem ber 1895 wur de dieser Statu ten entwurf mit einigen Abän de rungen einstimmig
gutgeheissen.

Den ersten Vorstand bildeten ehren amtlich
Otto Gisiger Gemeinderat als Präsident
H. Kummler Gemeindepräsident
Friedrich Kapp Gemeinderat
Ernst Huggel-Niederer Gemeinderat
Karl Zumsteg-Wagner

Otto Gisiger wurde einstimmig zum ersten Präsidenten gewählt. Der neue Verein zählte 18
Mitglieder. Die Besoldung des Vorstandes belief sich auf Fr. 40.--; dem Aktuar wurden Fr. 25.--
und dem Kassier Fr. 15.-- zuerkannt. Die übrigen Mit glie der arbeiteten ehrenamtlich.

An der Vorstandssitzung vom 17. November 1895 wurde beschlossen, auf den 15. Dezember
sämtliche Hausbesitzer, Mieter und Vermieter einzuladen, um ein all fälliges Misstrauen,
welches gegen den neuen Verein aufkam, entgegen zu treten. An der Versammlung sollte
vorallem den Mietern gegenüber der Beweis er bracht werden, dass der neue Verein keine
bösen Absichten gegen sie hege. Fer ner wurde beschlossen, eine Kontrolle (schwarze Liste)
zu führen, um "missl ie  bi  ge Mieter, welche sich eines liederlichen Lebenswandels befleissen,
aus der Ge meinde ferne zu halten."
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Originalgetreuer Kassen- und Revisorenbericht  unseres Vereins von 1908
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Wohnen und Leben im Grünen - Links oben: Restaurant Gartenstadt, rechts davon das ehe malige Holz-
Tramhäuschen und die ar ch i tek tonisch sehr schöne - heute immer noch in   takte - Reihen haus-Über -
bauung in "Neu-Münchenstein-Gartenstadt" aus dem Jahre 1914 der Architekten Dett wiler-Noth. Geplant
war ursprünglich eine Gesamtüberbauung in diesem Sti le des ganzen Gebietes mit
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen etc, was durch die Krisenjahre jedoch verunmöglicht wurde. - Unten:
Wohnen und Arbeiten in Mün chen  stein-Gstaad. Vorne Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern, hinten
Industrie ge biet.
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Ruhig war es um das Vereinsleben, bis 1908 die Aktivitäten wieder belebt wur den. An der
Gemeindeversammlung referierte der Hausbesitzerverein Basel über "Zweck und Ziel" eines
Hausbesitzervereins. Der neue Statutenentwurf wurde gut ge  heissen und Gemeinderat Eduard
Massmünster zum zweiten Präsidenten ge wählt.

Anlässlich der Generalversammlung vom 6. März 1909 wurde beschlossen, die vom
Hausbesitzerverein Basel herausgegebene Zeitschrift "Der Hausbe sitzer" zum offi ziellen Organ
zu erklären.

Die Nutzung der Energie "GAS"

Präsident Eduard Massmünster referierte, auch als Mitglied des Gemeinderates, an der
Generalversammlung 1909 über die Vorarbeiten betreffend Gasversor gung der Gemeinde
Münchenstein. Für die Gasversorgung käme einzig die Firma Rothenbach & Cie. in Frage.
Diese Firma wollte neben Münchenstein auch die Ge meinden Arles heim, Aesch und Dornach
mit Gas versorgen. Neuewelt und Rei nach würden nur bei einer genügend grossen
Abnehmerzahl beliefert. Einige Mit glieder beanstan deten jedoch, dass die Firma Rothenbach &
Cie. die Neue welt, wel che doch auch zu der mit Gas zu versorgenden Gemeinde München -
 stein  gehöre, ausser Acht lassen wolle.

Präsident Eduard Massmünster nahm alsdann Rücksprache mit Direktor Miescher vom Gas -
 werk Basel und erfuhr, dass Basel unmöglich in der Lage sei, alle in Be tracht kom menden
birseckischen Gemeinden mit Gas zu versorgen, wenn der Staat die Gas anlage nicht erweitern
würde. Verschiedene Mitglieder fragten, wie hoch sich eigentlich der Gaspreis per m3 stelle.
Präsident Eduard Massmünster ver las einige Paragraphen des Vertrages, der zwi schen der
Gemeinde München stein und der Firma Rothenbach & Cie. abzuschliessen wäre. Daraus ging
hervor, dass der Preis per m3 auf 22.5 Rappen zu stehen käme.

Nur ungenügend waren die Versammlungsteilnehmer über die Vor- und Nach tei le bezüglich
Einrichtung von Gaskoch-Einrichtungen und Nutzung der Gas en er gie in  for miert. Deshalb
wurde dem Antrag, sich durch einen Fachmann vom Gas werk informieren zu lassen,
beigepflichtet. Die vom Haus- und Grund be sitzer verein bestellten Rechauds wurden vom
Lieferanten Rieber Fils mit Fr. 1'265.50 in Rechnung gestellt; der Stückpreis belief sich auf Fr.
18.50, was rund 68 Rechauds ergäbe. Offenbar konnten Rechauds auch zu einem billigeren
Preis von Fr. 12.50 je Stück bezogen werden. Deshalb wurde der Kassier ange wiesen, die Dif -
ferenz von Fr. 6.-- bei Rieber Fils wieder zurückzuverlangen. An der Generalver samm lung von
1910 kritisierten viele Mitgieder das langsame Voran kommen der Ar bei ten der Firma
Rothenbach & Cie., das bei den Haus-Zu lei tungen ab Hauptlei tun gen an den Tag ge legt wurde.
Ferner wurde der Wasser tarif aufs Korn genom men. Eine Ermässigung wurde seitens des Ge -
meinderates zugesagt.
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Das neue Steuerreglement

Im August 1914 brach der erste Weltkrieg aus. Bis zum Kriegsende blieben die Ver   -
 bandsaktivitäten sehr beschränkt. Am 28. November 1919 for mierte sich im Res taurant
Kreienbühl ein Initiativ-Komitee zwecks Reak tivierung des Haus- und Grundbesitzervereins.
Dieses nahm ebenfalls Stellung zum Ent wurf eines neuen Steuerreglementes. Der
Gemeinderat hatte mehr heitlich den vor ei nem halben Jahr abgelehnten halben Schuldenabzug
wieder in den Reg lements ent  wurf auf ge nommen. Es wurde einhellig be schlossen, gegen
diesen Stellung zu be ziehen. 

Am 8. Dezember 1919 fand im Gasthof Rössli eine gutbesuchte Hausbe sitze r ver  sammlung
statt. In einem vorzüglichen Referat beleuchtete Gemein de rat Arnold Gisiger die Mängel im
neuen Steuerreglementsentwurf. Er erklärte, dass der hal be Schuldenabzug einen Beutezug
schlimmster Art für den Hausbesitzer darstel le und nur die grossen Vermögen schütze. Auch
die Mieter würden da durch be trof fen. Eine Resolution zur Verwerfung wurde von allen
Anwesenden unter zeichnet  und an den Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung
abge sandt.

Die Baugenossenschaft Wasserhaus - eine Wohngenossenschaft auf
privatwirtschaftlicher Grundlage

Die Entstehungsgeschichte ist in der Chronik von Peter Sarasin-Alioth nachzu  lesen . Die
Baugenossenschaft Wasserhaus ver dankt ihre Gründung der Basler Ver ei ni  gung für industrielle
Landwirtschaft und Innenkolonisation, ei ner Sektion der gleich  namigen Schweizerischen Ver -
einigung, die im Jahre 1918 von schwei ze rischen Industriellen gegründet wurde mit dem
Zwecke, die Ernäh rung der städ ti schen Bevölkerung durch Erschliessung von Kulturland zu
fördern. Jedes Haus soll te einen Garten von 100 - 200 m2 Fläche erhalten. Bei Bedarf bestand
für die Be wohner die Möglichkeit, anstossend an die Kolonie, weiteres Pflanz land zu einem
mässigen Preis zu pachten.

Die Baugenossenschaft war von Anfang der Meinung, dass es vor allem gelte, die An  ge stellten
und Indus trie   ar beiter sowie ihre Familien aus den hygienisch und mo  ralisch unge sun den Miets -
 kasernen der Städte hinaus aufs Land, an Son ne und Luft zu verpflan zen; ihnen für ihre freie
Zeit anstelle von Vereins meie rei, Kino, Wirts haus, etc. eine ge sun de befriedigende
Beschäftigung im Freien sowie die Freu de an der Natur wie der zu verschaffen. Wegweisend
war hierin das Vor bild Englands, Belgiens und Deutsch  lands. Für Basel war diese An sie de lung
das ge  ge be ne, weil dieser reine Stadtkanton kein geeignetes, eini ger massen billiges Ge  län de
mehr besass, auf dem eine solche Unternehmung hätte errichtet wer den können.

gefolgt von
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Bau- und Einteilungskonzept der Siedelungshäuser der Baugenossenschaft Wasser haus



Nach Ankauf des Landes und mit der Finanzie rung begannen die Vorar beiten der Ar chitekten,
vorerst von Professor Hans Bernoulli und Ernst Eckenstein, gefolgt von Wilhelm Brodtbeck,
Liestal, dessen Projekt ausgeführt wurde. Vorgesehen wa ren ur sprünglich, wie der
nebenstehende Bebauungsplan zeigt, 100 Häuser mit drei verschiedenen Grössen. Die
Gesamtkostenberechnung belief sich auf 3'452 Millionen Franken. Die Finanzierung schien auf
bestem Wege zu sein, als im Januar 1920 das Eidgenössische Amt für Arbeitslosenfürsorge
erklär te, dass für die Siedelung "Vereinigung" die erwarteten Bundesbeiträge gekürzt werden
müss  ten. Dies machte eine sofortige Umarbeitung des Projektes und Neube rech nung
notwendig, eine Arbeit, die naturgemäss den Beginn des Baues verzö ger te. Das vorläufig
reduzierte Siedelungsprojekt sah insgesamt 60 Häuser vor. Im April 1920 traf die Bau -
bewilligung der Baudirektion des Kantons Basel-Land schaft ein. Die ersten Häuser der
Siedelung standen im Juni 1921 bezugs bereit. Die Preise der Häuser bewegten sich, je nach
Grösse, zwischen Fr. 30'640.-- und Fr. 39'585.--. 

1992 wurde die Wohngenossenschaft Wasserhaus Münchenstein in eine Aktien ge  sellschaft
umgewandelt. Die neugegründete Wasserhaus AG übernahm sämt liche Aktiven und Passiven. 

Die Siedelung, welche aus dem Jahre 1923 praktisch unver än dert erhalten ist, stellt heute eine
interessante und seltene, archi tektonisch und städte  baulich ge lun gene Anlage aus dieser Zeit
dar. Sozial politisch hat die Über bauung ihre Be deu tung, wurde sie doch bewusst von
Industriellen als Pendant zur genos sen  schaft lichen Siedelung des Vereins Schweizerischer
Konsumvereine im Freidorf, Mut tenz (erbaut 1919 - 21), geschaffen.
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Angesichts der gesamtschwei ze rischen Be deutung wurde die Über bauung Was ser  haus im
April 1985 in das Inven tar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Herausgeber:
Eidgenössiches De partement des Innern in Zusammen arbeit mit dem Bundesamt für
Forstwesen, Ab teilung Natur- und Heimatschutz) aufge nom men.

Neue wirtschaftliche Aktivitäten

Der Hausbesitzerverein erledigte in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg einen im  mensen
Arbeitsberg. Alle anfallenden Fragen auf Gemeinde-, Kantons- und Staats  ebene, die den
Hausbesitzerverein betrafen, waren zu bearbeiten. Vor träge über verschiedene wirtschaftliche
Probleme wurden gehalten. 1920 war das Grün  dungs jahr des Hauseigentümerverbandes
Baselland. Im gleichen Jahre schloss sich der Hausbe sitze rverein Münchenstein ebenfalls an.
Der Schweize ri sche Hauseigen tü    merverband als Dachverband wurde bereits 1915 ins Leben
ge ru fen. 

Mit der Gründung der Raiffeisen- und Darlehenskasse im Jahre 1920 und der Bürg -
schaftsgenossenschaft Baselland 1928 mit Sitz in Münchenstein erhielt der Hausbe sitzerverein
Münchenstein erneut Auftrieb.
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50 Jahre Hausbesitzerverein

Eine grosse Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Hausbesitzervereins Mün chenstein
1945 - unmittelbar nach Kriegsende - fand, laut den vor han de nen Schrif     ten, nicht statt. An der
Generalversammlung würdigte der Red ner in einer Fest  ansprache hingegen chronologisch die
wichtigsten Ereignisse der letzten 50 Jahre.

Von allgemeinen Vereinssorgen und Problemen der Hauseigentümer

An der Generalversammlung 1948 zählte der Hausbesitzerverein 398 Mitglieder und be sass
ein Vermögen von Fr. 1'030.36. Da der Jahresbeitrag nicht traktan diert war, ge riet die
Diskussion hierüber in Vergessenheit. Nachträglich stellte unter Varia Präsident Fritz Hei ni ger
den Antrag, den Jahresbeitrag für 1949 von Fr. 4.-- um Fr. 2.-- auf Fr. 6.-- zu erhöhen, was
genehmigt wurde. Begründet wur de diese Erhöhung durch höhere Beiträge an den Kantonal-
und Zentral ver band.

Ein Referat behandelte die damals starke Teuerung im Baugewerbe. Man stell te fest, dass die
dagegen getroffenen Massnahmen nichts gefruchtet hatten. Die Pro  ble me mit den Behörden
hielt der Präsident in seinem Jahresbericht 1947 wie folgt fest: 

"Im Bundeshaus erkennt man die Notwendigkeit einer Korrektur mit aller Offenheit, aber die
Behörde hat sich zu einer mutigen Tat, um bestehendes Unrecht zu besei tigen, noch nicht
durchringen können. So lässt man den Haus besitzer weiter in ein sei  tiger Weise Opfer bringen
und bluten, trotzdem in Mie terkreisen das Ver ständ nis für unsere Lage grösser und besser ist,
als allgemein angenommen wird. Dieses ein sei tige Verhalten dauert schon mehr als acht
Jahre. Es ist daher nicht verwun der lich, wenn die Unzufriedenheit in den Reihen der Haus -
besitzer ständig im Wach sen be grif  fen ist.  Das Vertrauen in unseren Rechts staat muss
zwangsläufig schwin den, wenn nicht innert längstens Jahresfrist eine ange messene Erhöhung
der Miet zinse von 1939 bewilligt wird, denn die Un ter haltskosten sind mehr als doppelt so hoch
als vor dem Krieg". 

Auf Veranlassung der Sektion Münchenstein richtete der Kantonalverband im De zem ber 1947
eine Eingabe an den Regierungsrat, mit der Bitte, die oberste Lan des  behörde darauf
aufmerksam zu machen, dass die jetzige Situation mit Rück sicht auf die den Hausbesitzern
seit bald 9 Jahren zugemuteten Opfer nicht mehr län ger ver antwortet werden könne. Die
Unzufriedenheit der Hausbesitzer nehme wegen der ungerechten Behandlung
begreiflicherweise rasch zu.

Eine Delegation bestehend aus Gustav Martin, Kantonalpräsident und Fritz Heiniger,
Sektionspräsident Münchenstein, wurde am 30. April 1948 vom Regierungsrat zu einer
Aussprache empfangen.
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Gefährdung des Privateigentums

Dr. W. Reissig, Zentralsekretär des SHEV, referierte an der Generalversammlung vom 2. März
1962 über die Gefährdung des Privateigentums wie folgt: "Da einerseits Bau  land nicht
produzierbar ist und nur beschränkt zur Verfügung steht, andererseits das anlagesuchende
Kapital immer grösser wird, sind die Flucht in Sach güter und die da mit verbundenen
Preissteigerungen vorgegeben. Die gute Kon junkturlage trägt das ihre zur Preissteigerung der
Bodenpreise bei".

Eine eigentliche Definition für den Ausdruck "Spekulation"gab es auch damals nicht. Im Kan ton
Zürich wurden nur 4.9 % aller gekauften Grundstücke vor Ab lauf von drei Jahren wieder
verkauft. Der Idee der Verstaatlichung von Grund und Bo den muss te der Kampf angesagt
werden. Der damalige Gemeindepräsi dent A. Brod beck und Gemeinderat W. Hotz betonten,
dass die Gemeinde das erwor be ne Bau land, das sie nicht selbst benötige, wieder verkaufen
wolle.

Die Bevölkerungsentwicklung führt zu einem höheren Wasserverbrauch

An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. März 1964 referierte ein Ver treter des
Gemeinderates über das Ausbauprogramm des Wasserwerks, das spä ter einmal den Bedarf
von 25'000 oder mehr Einwohnern decken sollte. Die Ge samt  kos ten wurden mit 10 Millionen
Franken veranschlagt. Zur Finanzierung war, neben der Anschlussgebühr, auch eine
Wasserzinserhöhung unvermeidbar. Um den Was ser  verbrauch  rigoros einzuschränken, waren
die Mengenrabatte zu strei chen; bei einem Wassermangel wäre es nicht sinnvoll, einen
höheren Ver brauch durch Ra batte zu belohnen.

Der Hausbesitzerverein wird 75 Jahre alt

Am 24. Oktober 1970 feierte unser Verein im Saal des Res  tau rants Hofmatt sein 75-jähriges
Jubiläum. Der Antrag auf eine Ju biläumsfeier anstelle des jährlichen Ver  eins ausfluges zu
verzichten, wurde mehrheitlich ab gelehnt. In diesem Jubi läumsjahr war der Hausbe sitzerverein
Münchenstein mit 537 Mitglie dern die mitgliederstärkste Sektion im Kantonalverband.
Münchenstein zählte bereits 1970 rund 1`500 Haus- und Grundeigentümer; der
Organisationsgrad bewegte sich somit bei rund 33%.

Der Hausbesitzerverein engagiert sich in verschiedenen Belangen

Im Interesse der Hausbesitzer engagierte sich der Hausbesitzerverein gemäss Jahresbericht
1975 in Zusammenarbeit mit der Industrievereinigung für das neue Strassenreglement.
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Im Jahr darauf übte der Hausbesitzerverein mit Erfolg eine Vermittler- und Be ra ter  rol le wegen
eines Kinderspielplatzes zwischen Quartierbewohnern und dem Ge  mein derat aus. 1979/80
wurde unser Beraterfachmannm Max Schmass mann vor allem mit Fragen zu den
Instandstellungskosten über häuft. Bekannt lich hatte das Bundesgericht 1979 entschieden,
dass das Weisseln bei Auszug keine Rei ni gungs-, sondern eine Unterhaltsarbeit darstelle,
deren Kosten ge setz licher Vor schrift gemäss nicht dem Mieter seperat überbun den werden
dür fen.

Im Geschäftsjahr 1980/81 fand die Totalrevision der Vereinsstatuten statt. An der  Ge  ne -
ralversammlung vom 17. Juni 1981 wurden die neuen Statuten gut geheis sen. Vorgängig wurde
die vorgesehene Namensänderung von "HAUS BE SITZER VE REIN" in "HAUSEIGENTÜMER -
VEREIN" genehmigt - nicht zuletzt wegen des neu en Signets mit den drei Schlüsseln und
Buchstaben HEV. 

Der damalige Präsident Max Schmassmann demissionierte an der General ver samm lung 1982
als Vorstandsmitglied und Berater. Albert Lorengo, bisheriges Vor   stands mitglied, übernahm in
diesem Jahr als Baufachmann die Berater tä tig keit in Bau- und Rechts fra gen. Ein Jahr später
war in sei nem Jahres bericht nach zu  lesen, dass haupt sächlich Mieterprobleme, wie Neure ge -
lung der Rei nigungs pau schale an stelle der Instandstellungskosten etc., zu diskutieren und zu
regeln wa ren.

Am 25. März 1984 stimmte die Einwohnergemeinde-Versammlung dem 25-jäh ri gen Baustop im
"Im Blinden" und "Im Seys" zu. Der Vorstand war jedoch der Auf    fassung, dass
gemeindeeigenes und erschlossenes Bau land im Baurecht zum Überbauen freigegeben
werden sollte. Im Wo chenblatt wurde unsere Stellung nah  me aus führlich begründet.

Steuergesetzes-Revision und Mieterschutzartikel

Das teilrevidierte kantonale Steuergesetz wurde im September 1986 ange nom men, obwohl der
Hauseigentümerverband Baselland im Auftrag einer a.o. Dele gier ten ver  sammlung dagegen
ankämpfte. Dieses neue Gesetz hatte den Anlie gen der Haus ei gen tümer, wie sie auch in der
1985 eingereichten Initiative "Für Spa  ren und Woh n  ei gen tum" for muliert wurden, in keiner
Weise Rechnung ge tra gen.

Im Dezember 1985 nahmen die Stimmbürger zum neuen Mieterschutz artikel Stel lung, welcher
von den Hauseigentümerverbänden ebenfalls bekämpft wurde; ei ne unnötige Verschärfung des
Mieterschutzes war vorgesehen. Vergeb lich! Volk und Stände stimmten, wie befürchtet, dem
neuen Vefassungsartikel zu.
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Neue Verfassung des Kantons Basel-Landschaft

Die Bekämpfung der neuen Kantonsverfassung durch den Hauseigen tü mer ver band löste bei
einigen Mitgliedern Empörung aus und führte zu Aus tritten. Der Sek  tionsvorstand war nicht
früher als die übrigen Vereinsmit glieder orien tiert wor den. Als der Kantonalvorstand die Nein-
Parole fasste, war unser Vertreter in diesem Gre mium ferienhalber abwesend. Nach der
Volksabstimmung teilte unser Vorstand dem Kantonalverband mit, dass es zu den Aufgaben
des Ver  ban des gehöre, zu kan to na len Vorlagen, die das Haus- und Grundeigen tum betreffen,
Stellung zu be ziehen. Die Parolenfassung hätte unbedingt bei einer so wich tigen Abstimmung
mit ent spre chenden Konse quen zen für die Grund- und Hauseigen tümer besser ab gestützt
werden sollen (Ei gentum, Schadenersatz bei Enteignung, Mieterschutz). Wä ren die Sektionen
früh zeitig informiert worden, hätten Miss verständnisse im voraus vermie den werden können.
Die Kantons ver fassung ist am 4. No vember 1984 knapp ange nommen worden.

Verkauf von Gemeindeland im Baurecht

An der Vorstandssitzung vom 25. November 1987 hatte der Vorstand Stellung zum Traktandum
"Verkauf von Gemeindeland an die Bau rechtsnehmer im Baum gar  ten" genommen, welches an
der Einwohnergemeinde-Ver sammlung vom 6. Dezem ber 1987 zur Abstimmung gelangte.
Aufgrund der verschiedenen Voten war die Mehrheit im Vorstand der Meinung, dass dem
Verkauf des Ge mein delandes an die Bau rechtsnehmer zuzustimmen sei. Es wurde beschlos -
sen, die "Ja-Parole" sämt li chen Mitglie dern des Vereins in einem Rundschreiben zu empfehlen.
Die Einwoh ner gemeindever samm lung nahm den Antrag zum Verkauf des Gemein delandes an.
Mit dem Referendum wurde jedoch dieser Antrag durch das Volk wieder abgelehnt.

Ehe- und Erbrecht

Am 1. Januar 1988 trat das neue- Ehe- und Erbrecht in Kraft. Die Sektion s mit glie der erhielten
an einer Sonder-Veranstaltung im Februar 1987 ausführliche Infor mationen über die
wichtigsten Gesetzes-Änderungen.

Der Hauseigentümerverein und die Elektra Birseck Münchenstein

Zwischen der Elektra Birseck Münchenstein als Lieferant elektrischer Energie und dem
Hauseigentümerverein be ste hen bekanntlich zweckgebundene Verbin dun gen. Die
Hauseigentümer sind als Strom  bezüger ebenfalls Genossenschafter der Elektra Birseck
Münchenstein. Der Hauseigentümerverein unterstützt bei den alle vier
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vier Jahre stattfindenden Delegiertenwahlen die nominierten Kandidaten, welche als Mitglieder
unseres Vereins die Interessen der Hauseigentümer vertreten.

Am 6. September 1990 waren unsere Mitglieder zu einem ge meinsamen Infor ma tionsabend
mit der Elektra Birseck über "Strom sparen - aber wie?" einge laden. Ein Energiefachmann
zeigte auf, wie das Stromsparpotential noch mehr aus geschöpft werden kann - zum Nutzen der
Hauseigentümer und der Umwelt.

Neuerungen im basellandschaftlichen Steuergesetz

Unsere Sektion lud am 13. März 1991 zu einem öffentlichen Informationsabend über
"Neuerungen im baselland schaft lichen Steuergesetz betreffend Grundei gen  tum" in den Saal
der Gemeindeverwaltung Münchenstein ein. Die Veranstal tung stiess auf grosses Interesse.

Erhöhung des Eigenmietwertes bei der "Direkten Bundessteuer"

Auch in der Berichtsperiode 1992/93 blieb die Festsetzung des Eigenmietwertes, so wohl im
Bund als auch im Kanton, ein Dauerbrenner. Vom Steuerjahr 1991 an  wur  de der
Eigenmietwert der basellandschaftlichen Hauseigentümer für die "Di rek  te Bundessteuer" um
rund 30 auf 75% des kantonalen Wertes herauf ge setzt.

Undenkbar ohne! "Innenleben"einer Schaltstation der EBM: eine Schaltanlage 
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Auswirkungen des neuen Abwassergesetzes

Dem neuen Abwassergesetz gemäss sind die Gemeinden verpflichtet, dafür zu sor  gen, dass
ihre Kanalisationsleitungsnetze absolut dicht sind. Die zahlreichen Re  pa raturen der alten
Gemeindeleitungen haben oft zur Folge, dass auch die pri va  ten Hausableitungen, für welche
die Hausbesitzer verantwortlich sind, saniert wer  den müssen. Die Hauseigentümer beklagten
sich ursprünglich über mangel haf te In formation sowie das Vorgehen unserer Gemeinde und
der Un ter neh mer im Zu sam  men hang mit der Sanierung der Kanalisations- und Wasser -
leitungen. Die meist not  wen  di gen Sanierungen sind für Hauseigentümer zum Teil mit gros sen
Kosten und Umtrieben verbunden. Der Vorstand be schloss deshalb, in Zu sam men arbeit mit der
Bauverwaltung, anfangs März 1994 eine Informations veran stal tung durchzu führen. Wegen der
enorm gros sen Besu cher zahl  - der Konfe renz saal ver mochte nicht alle Intere s sierten zu
fassen - wurde die Veran staltung wiederholt. 

Beratungsdienst der Sektion Münchenstein

Die Beratungsstelle unserer Sektion hat jährlich rund 100 Anfragen zu be ar beiten, wobei es
sich ausschliesslich um Liegenschaftsprobleme aller Art han delt wie Miet- und Steuerprobleme,
Instandstellungskosten, bautechnische Fra gen etc.. Die Be ra tungsstelle bildet unbestritten
einen wichtigen Schwer punkt der Vereins tätigkeit.

Hauseigentümerverein und -verband in Abwehrstellung

Durch die steten Angriffe auf das Eigentum, wie Erhöhung der Steuern, Eigen miet   werte,
Miterschutzbestimmungen, Bauvorschriften u.a.m., sahen sich so wohl  der Schwei zerische
Hauseigen tümerverband wie auch des Hauseigen tümer ver band Ba selland gezwungen, sich
mittels Initiativen gegen diese Eigentums über grif fe zur Wehr zu setzen.

Dass die Steuerbelastung für den Hauseigentümer damals schon als zu hoch emp   funden
wurde, zeigte der grosse Erfolg bei der Unterschriften sammlung für die Initiative "Für Sparen
und Wohneigentum"; diese konnte am 22. Au gust 1985 mit 17'030 (gültig 15'897) Un ter -
schriften bei der Landes kanzlei Liestal ein ge reicht wer den. Aus dem Einzugs gebiet unserer
Sektion stammten allein 1'047 Unterschriften. Die Behandlung die  ser Initiative durch den
Regierungsrat war als wenig erfreulich zu be zei ch nen. Mit Ausnahme des Ver zichtes auf eine
Neu rege lung der Liegenschafts ge winnsteuer wollte der Regie rungsrat alle unsere Be gehren
zur Eigen tümer ent las tung in einer se paraten Ab stim mung behandeln, was zum Scheitern einer
solchen Vorlage hätte führen müssen.

Von besonderer Bedeutung war die Initiative des Schweizerischen Hausei gentümerverbandes -
tümtümermer
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gentümer verbandes "Wohneigentum für alle", welche 1993 mit rund 155'000 Unterschriften
eingereicht wurde. Die Initiative zielte unter anderem auf den Eigenmietwert ab, der nicht
abgeschafft, aber einge fror en werden sollte, nach dem die eidgenös sische Steuerverwaltung
1991 be gonnen hat, die Eigenmiet werte für die Bundessteuer markant anzu heben. Im No -
vember 1994 stellte der Bun  des  rat dem Parlament den Antrag, die Initiative zur Ablehnung zu
emp fehlen, mit den Argumenten, sie begünstige die Haus besitzer, füh re zu mas si ven Steuer -
aus fäl len und dränge sich angesichts der heu tigen sach bezogenen Steuer er leich te  rungen nicht
auf. Die Beschlussfassung durch die eidge nössichen Rä te steht noch aus. Das gleiche Ziel
verfolgten die beiden Initiativen des Haus eigen tü mer  verbandes Baselland. Mit einer erfolg -
reichen Unterschriften samm lung (36'000 Unterschriften innert zwei Monaten stellten einen
einsamen Sammlerre kord dar) konn ten beide kantonalen Initiativen bei der Landeskanzlei in
Liestal ein ge reicht wer den. Sie betrafen die Aenderung des Steuer- und Finanzgesetzes:

- Kantonale Gesetzesinitiative für eine verfassungskonforme Eigen miet -
wert besteuerung und einen prozentualen Wohnkostenabzug vom 
4. Dezember 1992 (Initiative 1)
- Kantonale Gesetzesinitiative für eine verfassungskonforme Eigenmiet- 

wert besteuerung und einen sozialen Wohnkostenabzug vom 
15. Dezember 1993 (Initiative 2)

Beide Initiativen entfachten sowohl beim Regierungs- als auch im Landrat grosse
Diskussionen. Na   tio na lrat Hans Rudolf Gysin, Präsident des Hauseigen tümer verbandes Ba -
selland, schrieb in der Januarausgabe 1995 des "Haus besitzers" wie folgt: "Der lange und har -
 te Kampf hat sich gelohnt: Die beiden Eigenmiet wer tini tia  tiven haben die Hürde im Landrat
geschafft. Zwar haben die Baselbieter Land rä  tin nen und Landräte dem Ge genvorschlag der
Regierung den Vorzug gegeben. Das Stimmen ver hältnis zeigt al ler dings klar auf, dass wir
keinesfalls auf verlo re nem Posten kämpft en. Rund ein Drit  tel der anwesenden Parlamentarier
haben un seren beiden Ini tiativen zuge stimmt". Die Initiative 1 wurde vom Hauseigen tü mer -
 veband Ba sel land wegen recht lichen Unklarheiten kurz vor der Abstimmung wie  der zurück -
gezogen.

Endlich am 12. März 1995 gelangte die Initiative 2 zur Abstimmung. Mit  47'372 Ja- gegen
13'264 Nein-Stimmen wurde sie angenommen. Der regierungsrätliche Ge gen vor schlag erhielt
40'723 Ja-Stimmen. Massgebend war jedoch die Stichfrage, bei welcher die Initiative gegen -
über dem Gegenvorschlag des Re gie rungs rates mit 45'600 Ja- gegen 12'060 Nein-Stimmen
gutge heis sen worden ist.

Sinn und Zweck 

Unter dem Titel "Notwendigkeit und Verantwortung des Hauseigen tü mer-Ver ban  des" nahm
Prof. Dr. Walter Witt mann in der Jubiläumsschrift "100 Jahre HEV Zürich"1886-1986 Stellung.
Zitat: "Wie würde es den Hauseigentümern gehen, wenn 
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wenn es keine solchen Vereine oder Verbände geben würde? Das ist ohne wei te res vorstellbar.
Jeder Eigentümer wäre in jeder Beziehung auf sich alleine gestellt. Se ine Rechte und Pflichten
müsste er selbst in Erfahrung bringen. Wer kennt sich in dieser - und anderer - Beziehung
schon in Verordnungen und Ge set zen aus? Miet    ver träge kommen aufgrund von individuellen
Verhandlungen zwischen Ei gen   tümern und Mietern zustande. Ob solche Verträge auch einer
Anfechtung oder Klage stand hal ten werden? Dies wissen die wenigsten, denn sie sind ja nicht
Juris ten!

Laufen auf politischer Ebene Bestrebungen, die Eigentumsrechte einzuengen, den
Mieterschutz einzuführen oder auszubauen, Mietzinskontrollen in die Wege zu leiten und
Wohneigentum mit (Zusatz-)Steuern zu belegen: Wer würde sich hier zu gunsten der
Eigentümer wehren? Am Vernehmlassungsverfahren können ein zelne Eigentümer gar nicht
teilnehmen, hier kommen nur interessierte Orga ni sa tionen und damit Verbände in Frage!"

Die Protokollauszüge zeigen auf, dass der Hauseigentümerverein Mün chen stein, ge mäss
seinen Statuten und seit seinem Bestehen, sich stets für die Anlie gen der Hauseigentümer
eingesetzt hat. Nicht nur in Finanz- oder Steuer fra gen, sondern auch in Rechts- oder
praktischen Baufragen ersuchten die Mitglie der um Aus kunft und Beratung. Die in den letzten
Jahren stetig wachsende Bean spruchung des Beratungsdienstes beweist, dass der
Hauseigentümerverein hiermit eine echte Dienstleis tung zugunsten seiner Mitglieder erbringt.
Eine Ergänzung stellen die beiden regelmässig erscheinenden Zeitungen "Der Schweizerische
Hauseigen tü mer" und "Der Hausbesitzer"dar. Sie liefern fundierte Informationen bezüglich
Haus- und Grund eigen tumsfragen.

Für den Hauseigentümer bedeutet eine Mitgliedschaft bei einer Vereinigung Gleich gesinnter
mit gemeinsamen Interessen Geborgenheit und zugleich Ein bet tung in eine Organisation mit
grossem Erfahrungs potential.

Die weitverbreitete Ansicht, dass Hauseigen tümer a priori reiche Leute seien, stimmt
keineswegs. Die Mitglieder gehören in erster Linie dem Mittelstand an. Un ter der Erhöhung des
fiktiven Steuereinkommens "Eigenmietwert" haben ins be sondere einkommens schwäche re
Hauseigentümer zu leiden. Die erzielten po li ti schen Erfolge des Verban des zählen für die
weniger bemittelten Hauseigen tü mer doppelt. Der Hauseigentümerverein ist also nicht eine
Vereinigung der Reichen und Privi le gier ten, wie so viele glauben machen wollen. Im Gegenteil:
Hauseigentum bringt - nebst der Freude am eigenen Heim - auch Pflichten und ist oft teurer als
ein  Miet objekt wie eine kürzlich erschienene Studie belegt.

Eine weitere wichtige Dienstleistung unseres Vereins ist der Verkauf von Druck sachenformu la -
ren. Die Raiffeisenbank Münchenstein hat den Verkauf in verdan kenswerter Weise vor Jahren
übernommen. Die Formulare werden regelmässig durch den kantonalen Hauseigen tü mer -
 verband den gesetzlichen Vorschriften ange passt. Diese dienen vorallem den
Mehrfamilienhausbesitzern.
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Häuser fallen nicht einfach so vor unsere Füsse - trotzdem - der Traum vom ei genen Heim nach eigenen
Wünschen und Vorstellungen kann in Münchenstein auch heute noch Wirk lich keit werden mit Geduld,
Ausdauer und fachmännischer Beratung. Oben: mo  dernisiertes Haus im Jurastil am Unterfätzberg,
Höhenweg 20. - Unten: englisches Land  haus im Heiligholz, Ahornstrasse 14.
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Ausblick
Der Schweizerische Hauseigentümerverband zählt heute über 175`000 Mit glie der (Ende dieses
Jahres wird mit 180'000 Mitgliedern gerechnet!). Der durch schnittliche Mitglie der bestand
unserer Sektion schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 540 und 600 und derjenige
des Kantonalverbandes liegt bei 11'000. Eine Mitgliedschaft bringt viele Vorteile: Je grösser die
Mit gliederzahl, um so erfolgreicher können die Aufgaben erfüllt und die Interessen der Haus-
und Grundeigentümer in der Öffentlichkeit gebührend ver tre ten werden.

Beratungen und Informationen gehören auf der Sektions- und Verbandsebene zu den täglichen
Aufgaben; denn Hauseigentum muss stets fachgerecht gepflegt sein, soll sein Wert erhalten
bleiben! Die Sektionen beraten und informieren in Sach fragen. Die Verbände nehmen des
weiteren zu politischen Fragen Stellung; diese erhalten einen immer grösseren Stellenwert.

Dem Hauseigentümerverein wird es auch künftig nicht an Aufgaben feh len. Be dingt durch
Gesetze und Vorschriften, technische Fortschritte, Öko logie im Bau we   sen, u.a.m., werden die
Probleme für Liegenschaftsbesitzer kom plexer. Nur wer beruflich täglich mit Baufragen
konfrontiert ist, hat die Über sicht und die Möglichkeit, sich situ a tiv rich tig zu verhalten. Der
Hauseigentümerverein bzw. 
-verband will pri vaten Lie genschaftsbesitzern aufgrund seiner Erfahrungen mit Wissens vermitt -
lung und Beratung weiterhin Hilfeleistung bieten. Dieser kann aber auch als Für sprecher die
Interessen der Hauseigen tümer in regionalen und überre gio na len An liegen vertreten wie
beispielsweise in Gesetzes- und Steuer fragen. 

Fehlt es dem Staat an finanziellen Mitteln, holt er sich sein Geld dort, wo er es vor  han    den
glaubt. Die Solidarität unter den Hauseigentümern ist gross. Zu sätz liche fis kalische
Eigentumsbelastungen können erfolgreich bekämpft wer den. Ein Wirt schafts  spezialist meint,
vielleicht sollten wir den Wi der stand gegen die Be gehr lichkeit des Steuer-, Abgaben-, und
Sozialstaates stärker unter das Motto des Pri  vat eigen tums stellen. Denn letztlich findet dabei
nichts anderes als Ver mö gens  um  ver tei lung statt - für die Betroffenen nur selten eine freiwillige
Um ver teilung. Auch das ist ein Übergriff auf das Privateigentum.

Der beinahe unaufhaltsame Trend zu immer mehr kollektiver und immer weniger in   di  vi dueller
Verfügungsgewalt sowie die schleichende Verdünnung des Pri vat ei gen  tums erstaunen
zunächst. Denn die Bedeutung des Sondereigentums wird von den Anhängern der
Marktwirtschaft grundsätzlich nicht bestritten - und, wer ver steht sich heute, da selbst viele
Sozialisten sich zur Marktwirtschaft bekehren, schon nicht als Marktwirtschafter?
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Privateigentum ist ein Grundrecht und privates Eigentum die Grundlage der De mo  kra tie. Nur
dort, wo dies respektiert und zweckmässig gefördert wird, gibt es frei heitlich-demokratische
Staats- und Gesellschaftsformen. Er fahrungen lehren, dass mit der Abschaffung des
Privateigentums auch die Freiheit des Menschen verloren geht. Mit zunehmender
Eigentumskonzentration beim Staat wird dieser immer mächtiger und der einzelne immer
ohnmächtiger. Die geschei terte kol lek tivistische Ideologie hat dies drastisch vorexerziert.

Die Geschichte zeigt uns ferner, dass ohne Privateigentum noch keine Hoch kul tur ent  standen
ist (in Griechenland hatten sogar Sklaven das Recht, Eigentum zu hal  ten). Zivilisationen, die
nur das Gemeineigentum kannten, ist es nicht ge lun gen, verhältnismässig primitive
Entwicklungsstadien zu überwinden.

PRIVATES EIGENTUM - in welcher Form auch immer - ist ein schützenswertes äus  serst
kostbares Gut. Wohlstand und Eigentum machen den Weg frei zu Bil dung und Wissen. Sie
sichern der Kultur und der Zivilisation eine immer breitere Ba sis. Unser politisches Ziel ist, sich
dafür ein zusetzen. Privateigentum bedeutet ferner

- geistige Unabhängigkeit 
- persönliche Freiheit und soziale Sicherheit
- die dritte Säule der Altersvorsorge* 
- wirtschaftliche Triebfeder und Wohlstand 
- Schutz vor Geldentwertung

Neue Gesetze oder Gesetzesänderungen beinhalten für Eigen tü mer immer eine ge  wisse
Gefahr; denn wer über Eigentum in irgend welcher Form ver fügt, dem kann etwas genommen
werden. Wenn der Fiskus jedoch immer mehr abschöpft - wie dies in den letzten Jahren der
Fall gewesen ist -, wird sich eine Zwei klassenge sellschaft bilden: Arme und Reiche. Somit sind
wir alle aufgerufen, Ei gen tum vor staat lichen Übergriffen zu schützen.

Alfred J. Albert, Public Relations

*BV Art. 34quater Abs. 6:
Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Selbst vorsorge, insbesonde-
re durch Mass nahmen der Fiskal- und Eigentumspolitik.
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Neues Bauen  - neues Sehen

Einfamilienhäuser-Sied lung am Ost hang in Münchenstein in die vor gegebene natür liche
Landschaft integriert  = sanftes Ueber bauen.

Moderne architektonisch reduzierte Formgebung bildet hier zusammen mit einer  den
Gegebenheiten angepassten und konzipierten Archi tektur ein fliessendes sen sibel
strukturiertes Landschaftsbild. So wird unser immer dichter verbautes Um feld nicht zum
visuellen Horror und das Wohnen im Grü nen stadtnahen Gebiet dank gemeinsamer Nutzung
von Infrastruktur, kleiner Landparzellen, etc. trotz Land knapp   heit in vielen Ei gen hei men auch
heute noch möglich.
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